
Eingangsvermerk 

Stadt Chemnitz 

Verkehrs- und Tiefbauamt
Verkehrsbehörde 
09106 Chemnitz 
(Sitz: Friedensplatz 1, 09111 Chemnitz) 

Hinweis: 
Die Anzeige ist mindestens 10 Arbeitstage vor 
Anbringung der Wahlplakate einzureichen. 

Anzeige zur Anbringung von Wahlwerbung nach § 12 Abs. 1 Wahlwerbesatzung 

Bezeichnung der zur Wahl 
zugelassenen Partei/ 
Wahlvereinigung 

Anschrift 
(Straße, Haus-Nr., PLZ Ort) 

Ansprechpartner 
(Name, Vorname) 

Telefon 

E-Mail

Für die Wahl: 

wird folgende Art der Wahlwerbung angezeigt: 

Art Anzahl Zeitraum 

Großflächenplakate 

DIN A1-Plakate 

Beachte: 
Grundsätzlich gelten die Regelungen der Wahlwerbesatzung 
(https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/rathaus/satzungen/index.html ). 
Bei der Anzeige von Großflächenplakaten ist zusätzlich ein Lageplan einzureichen, auf dem der 
genaue Standort des Großflächenplakates eingetragen ist und wenn möglich die GPS-Daten zu 
den jeweiligen Standorten. 

Ort, Datum Unterschrift 

https://www.chemnitz.de/chemnitz/de/rathaus/satzungen/index.html
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